
 

Stand September 2006 

Mandatsgrundlagen und Vergütungsvereinbarung 

 

 

I. Belehrung über die Abrechnung nach dem Gegenstandswert § 49 b BRAO: 

 

• Ja, ich wurde darüber belehrt, dass sich die Gebühren der Rechtsanwälte nach dem Gegenstandswert 

richten. 

• Eine Belehrung über die Gebührenberechnung und den Gegenstandswert wurde mir nicht erteilt. 

 

II. Soweit die Rechtsanwälte Menz & Partner die Deckungszusage bei einer Rechtsschutzversicherung ein-

zuholen beauftragt sind, werden diese gegenüber der Rechtsschutzversicherung von der anwaltlichen 

Schweigepflicht entbunden. 

 

III. Sämtliche Daten werden elektronisch gespeichert (Hinweis gemäß § 33 BDSG). 

 

 

IV. Jeder der beauftragten Rechtsanwälte der Sozietät Menz & Partner ist für sich alleine berechtigt, alle 

Gebühren- und Auslagenersatzansprüche im eigenen Namen geltend zu machen. 

 

Die Rechtsanwälte Menz & Partner sind abweichend von den Regelungen des Rechtsanwaltsvergü-

tungsgesetzes (RVG) berechtigt, folgende Gebühren zu fordern: 

 

1. Die Pauschale für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen nach Nr. 7002 VV RVG in 

Höhe von 20,00  deckt die Telekommunikationskosten ab. Daneben sind die Rechtsanwälte 

Menz & Partner berechtigt, die angefallenen Portokosten zusätzlich konkret abzurechnen. 

 

2. Abweichend von der Regelung der Nr. 7000 VV RVG können Ablichtungen bereits ab der ers-

ten Kopie in Rechnung gestellt werden. Für die Abrechnung sind die für die ersten 50 Seiten je 

Seite 0,50  und für jede weitere Seite 0,15  zugrunde zu legen. 

 

Hinweis: Die vereinbarte Vergütung übersteigt die gesetzlichen Gebühren. Der die gesetzlichen Gebüh-

ren übersteigende Betrag ist weder von einer Rechtsschutzversicherung noch von der gegnerischen Par-

tei erstattungsfähig. 

 

 

 

Memmingen, den _________________ 

 

 

 

 

_____________________________    __________________________ 

        (Mandant)                  (Menz & Partner) 


